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Aufgrund des Art. 9 Satz 1 in Verbindung mit Art. 80 Abs. 1 Satz 1 und  
Art. 84 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes (BayHIG) vom  
5. August 2022 (GVBl. S. 414) erlässt die Otto-Friedrich-Universität Bamberg folgende 

 

Änderungssatzung 

 

§ 1 

Die Studien- und Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Angewandte 
Informatik vom 24. September 2024 (Fundstelle: https://www.uni-bamberg.de/file-
admin/abt-studium/amtliche-veroeffentlichungen/2024/2024-75.pdf) wird wie folgt 
geändert: 

 

1. In § 40 Abs. 5 wird der bestehende Satz, Satz 1 und folgender Satz 2 angefügt: 

„2Insbesondere im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes gemäß § 36 können hier 
Module aus einem breiten Spektrum von Fächern eingebracht werden, die der 
Zielsetzung entsprechen, Kompetenzen in potenziellen Anwendungsfächern der 
Informatik zu erwerben.“ 

 

2. Im Anhang 1 wird in der Tabelle der Modulgruppe A5, a. Pflichtbereich beim Modul 
„Studieneinstiegsmentoring für Bachelorstudierende“ in der Spalte Prüfung die 
Angabe „(unbenotet)“ angefügt. 

 

§ 2 

1Diese Satzung tritt am 1. April 2025 in Kraft. 2Gemäß bisher geltender 
Prüfungsordnung bereits absolvierte Module und nach Maßgabe des Modulhandbuchs in 
Teilen absolvierte Module bleiben von dieser Änderungssatzung unberührt. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg vom 5. Februar 2025 sowie der Genehmigung gemäß Art. 9 Satz 3 BayHIG 
durch den Präsidenten der Otto-Friedrich-Universität Bamberg vom 31. März 2025. 

 

Bamberg, 31. März 2025 

 

gez. 

 

Prof. Dr. Kai Fischbach 
Präsident 

 

Die Satzung wurde am 31. März 2025 in der Otto-Friedrich-Universität Bamberg 
niedergelegt; die Niederlegung wurde am gleichen Tag digital über die für amtliche 
Veröffentlichungen der Otto-Friedrich-Universität Bamberg vorgesehene Internetseite 
bekanntgegeben. Tag der Bekanntmachung ist daher der 31. März 2025. 

 


